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Landratsamt Landkreis

Straubing-Bogen Straubing-Bogen
Tradition und Zukunft

Landratsamt Straubing-Bogen : Postfach 0463 - 94304 Straubing

Straubing, 22.06.2020

Öffentliche Sicherheit und Ordnung,

Verbraucherschutz

Ihr Ansprechpartner:

 

Zimmer
Telefon

Telefax

 

Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG);
Antrag auf Informationen zum Imbiss Babylon, Stadtplatz 11, 94333 Geiselhöring

Sehrgerri
Ihren Antrag vom 16.06.2020 auf Erteilung von Informationen zu o. g. Betrieb haben wir erhal-
ten.

Hierzu ergehenfolgende Hinweise:

1. Es wurdenInformationen zum Datum derletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebs-
überprüfungen beantragt. Außerdem wurde im Falle von Beanstandungendie Herausgabe
der entsprechendenBerichte beantragt.
Den Antrag stützen Sie hierbei auf $ 2 Abs. 1 VIG. Diese Vorschrift beinhaltet aber keinen
Anspruch auf die Herausgabe von Daten zu beanstandungsfreien Betriebsüberprüfungen.
Insofern beabsichtigt das Landratsamt Ihren Antrag zur Herausgabe von diesbezüglichen
Daten abzulehnen.

2. Nach 8 5 Abs. 1 VIG ist der betroffene Lebensmittelunternehmerregelmäßig vor der Be-
kanntgabe beantragter Informationen anzuhören. Die in $ 5 Abs. 2 VIG enthaltene Frist ver-
längert sich dadurch auf zwei Monate. Dabei handelt es sich um eine Regelfrist. Aufgrund
des Antragsaufkommensüberdas Online-Portal "Topf-Secret" kann die Regelfrist ggf. nicht
eingehalten werden.

3. Eine Entscheidung über den Antragist nicht nur Ihnenals Antragsteller, sondern auch dem
betroffenen Lebensmittelunternehmer bekanntzugeben(8 5 Abs. 2 Satz 3 VIG). Der Informa-
tionszugang darf erst nach Bekanntgabeder Entscheidung und Einräumungeines ausrei-
chendenZeitraumszur Einlegung von Rechtsbehelfen, der 14 Tage nicht überschreitensoll,
erfolgen (8 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 VIG).

 

Landratsamt Straubing-Bogen Sprechzeiten:

ii Montag- Freitag 7.45 - 12.00 Uhr Montag u. Dienstag 13.00 - 16.00 Uhr Donnerstag 13.00 - 17.00 Uhr

Das Bauamtist jeden Dienstagnachmittag für den Parteiverkehr geschlossen

Schalterschluss in der Zulassung jeweils % Stunde vor Ende der Sprechzeit
Sie erreichen uns mit dem Stadtverkehr Straubing, Linie 3 und mit der Bahn, Haltestelle Straubing-Ost
vig babylon geiselhöring eingangsbestätigung

   



Seite 2 zum Schreiben des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 22.06.2020

4. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein

Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit
der WeiterverwendungdererhaltenenInformationen durch Sie als Antragstellertrifft.
Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden,liegt daherin Ihrer alleinigen Verantwor-
tung bzw. in Ihrem Risiko. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf das Risiko von Verstö-
ßen gegen DatenschutzbestimmungenbeiVeröffentlichung der Informationen oder auch des
im Rahmendes Verfahrens erfolgten Schriftverkehrs.

 


